
1 
 

Landratsamt Alb-Donau-Kreis                  
-Waffenbehörde- 
Postfach 28 20 
89070 Ulm 

Antrag 
auf Erteilung einer Erlaubnis nach dem Waffengesetz 

(WaffG) 
 

 Waffenbesitzkarte (grün)     Munitionserwerbsberechtigung 

 (§ 10 WaffG)      (§ 10 Abs. 3 Satz 1 WaffG) 
    

 Waffenbesitzkarte für Sportschützen (gelb)    Munitionserwerbsschein 

 (§ 14 WaffG)      (§ 10 Abs. 3 Satz 2 WaffG) 
 

 Waffenbesitzkarte für Waffen- und  
Munitionssammler (rot)     Waffenschein 

 ( § 17 WaffG)      (§ 10 Abs. 4 Satz 1 WaffG) 
         

 Waffenbesitzkarte für Waffen- und   
Munitionssachverständige (rot) 

 (§ 18 WaffG)      Erlaubnis zur nichtgewerbs- 
        mäßigen Waffenherstellung 
        (§ 26 Abs. 1 WaffG)  
      

Angaben zur Person 

 
Familienname, ggf. Geburtsname 

 

 

 
Vornamen 

 

 

 
Geburtsdatum- und ort 
 

 

 
Staatsangehörigkeit 
 

 deutsch    andere: 

 
Familienstand (Angabe freiwillig) 
 

 

 
Derzeit ausgeübter Beruf (Angabe freiwillig) 
 

 

 
Anschrift (Hauptwohnung) 
ggf. Angabe einer Nebenwohnung 
 

 

 
Telefon / Handy-Nr. (Angabe freiwillig) 
 

 

 
E-Mail-Adresse (Angabe freiwillig) 
 

 

Wohnungen in den letzten 5 Jahren 
(wenn abweichend von o. g. Anschrift, 
Angabe von Zeitraum und Anschrift) 

 

Legitimation:  Personalausweis 
                       Reisepass 
 
                                               ausgestellt 

Nr. 

von/am 
Falls Antragsteller minderjährig ist: 
Angabe und Unterschrift gesetzliche(r) Vertreter  
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Besitzen Sie bereits Schusswaffen und / oder Munition? 
 

 ja                                             nein 

 
Haben Sie bereits früher eine waffenrechtliche 
Erlaubnis beantragt? 
 

 ja, bei:  
 
Erlaubnisart:                                    

  nein 

 
Wurden Ihnen bereits früher waffenrechtliche 
Erlaubnisse erteilt? 
 

 ja, am:    
                                  
Erlaubnisart: 
 

  nein 
 
 
 

Welche Art von Schusswaffe(n) wollen Sie 
 

 erwerben                    herstellen 
 

führen   
    (Nur bei Antrag auf Waffenschein nach § 10 Abs. 4 Satz 1 WaffG) 

Genaue Angabe des Waffentyps und Kalibers; 
siehe Seite 3 „Angaben zu(r) beantragen Waffe(n)“,  
Art der Herstellung/Bearbeitung/Instandsetzung 
 

 

 
Welche Art von Munition wollen Sie erwerben? 
 

Kaliber: 

 
Zu welchem Zweck wollen Sie die Schusswaffe(n) / 
Munition  
 

 erwerben                    herstellen 
 

führen  
    (Nur bei Antrag auf Waffenschein nach § 10 Abs. 4 Satz 1 WaffG) 

 

 Jäger                                     Sportschütze 
      

 Waffensammler 
 

 Sachverständiger 
 

  
 

 
Die Schusswaffe(n) und Munition bewahre ich wie folgt auf: 
 

 
 Nachweis liegt der Waffenbehörde     

     bereits vor 
 

 siehe Anlage „Nachweis zur sicheren    
     Aufbewahrung von Schusswaffen und  
     Munition gemäß § 36 Absatz 3   
     Waffengesetz (WaffG)“ 

 
Haben Sie bereits eine Sachkundeprüfung abgelegt oder 
sind Sie von einer Sachkundeprüfung freigestellt worden? 
 

 ja, bitte Nachweis entsprechend beifügen                                           
 nein 

 
Auf welche Weise haben Sie die Handhabung von 
Schusswaffen erlernt? 
 

 

 
Wie können Sie Ihre Schießleistungen nachweisen? 
(z. B. Schießbuch der letzten 12 Monate etc.) 
 

Bitte Nachweis entsprechend beifügen 

 Schießbuch der letzten 12 Monate 
 Schießkladde 
  

 

 
(Nur bei Antrag auf Waffenschein nach § 10 Abs. 4 Satz 1 
WaffG) 

Haben Sie eine Haftpflichtversicherung in Höhe von 1 Million 
Euro pauschal für Personen- und Sachschäden? 
 

 Nachweis liegt bei 
 

 Nachweis wird im Falle der Erteilung    
     eines Waffenscheines vorgelegt 

Ich begründe meinen Antrag wie folgt: 
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Angaben zu(r) beantragten Waffe(n) 
 
 Für welche Waffen / Munition beantragen Sie die Waffenbesitzkarte? 
 

Hinweis: Alle Angaben sind zwingend notwendig; auch die Angaben zu Lauflänge und 
Magazinbeschaffenheit. Ohne diese Angaben ist ein Eintrag nicht möglich. 

 

1. Art der Waffe 

  
  

Kaliber 

  
  

ggf. weitere Kaliber 

  
  

      

Hersteller 

  
  

Modell 

  
  

Herstellungs-Nummer 

  
  

  Repetierwaffe   Lauflänge > 60 cm   

  Unterhebel-Repetierwaffe   Lauflänge < 60 cm   

  Vorderschaft-Repetierwaffe   Magazin wechselbar   

  Einzelladerwaffe   Magazin Festeinbau   

  halbautomatische Waffe (Selbstladewaffe) 
            < 3 Patronen 
            > 3 Patronen   

  Perkussionswaffe   kein Magazin   

2. Art der Waffe 

  
  

Kaliber 

  
  

ggf. weitere Kaliber 

  
  

      

Hersteller 

  
  

Modell 

  
  

Herstellungs-Nummer 

  
  

  Repetierwaffe   Lauflänge > 60 cm 

  Unterhebel-Repetierwaffe   Lauflänge < 60 cm 

  Vorderschaft-Repetierwaffe   Magazin wechselbar 

  Einzelladerwaffe   Magazin Festeinbau 

  halbautomatische Waffe (Selbstladewaffe) 
            < 3 Patronen      
            > 3 Patronen 

  Perkussionswaffe   kein Magazin 

3. Art der Waffe 

  
  

Kaliber 

  
  

ggf. weitere Kaliber 

  
  

      

Hersteller 

  
  

Modell 

  
  

Herstellungs-Nummer 

  
  

  Repetierwaffe   Lauflänge > 60 cm 

  Unterhebel-Repetierwaffe   Lauflänge < 60 cm 

  Vorderschaft-Repetierwaffe   Magazin wechselbar 

  Einzelladerwaffe   Magazin Festeinbau 

  halbautomatische Waffe (Selbstladewaffe) 
            < 3 Patronen 
            > 3 Patronen 

  Perkussionswaffe   kein Magazin 

 
(ggf. bitte extra Blatt beifügen) 
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Ich habe zur Kenntnis genommen, dass 

 
 die waffenrechtliche Zuverlässigkeit gemäß § 5 WaffG und die persönliche Eignung  

gemäß § 6 WaffG Voraussetzung für die Erteilung der Erlaubnis sind; 
 in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch nach Ablauf von 3 Jahren, erneut meine 

Zuverlässigkeit und persönliche Eignung gebührenpflichtig überprüft werden 
(Regelüberprüfung gemäß § 4 Abs. 3 WaffG); 

 auch die Rücknahme oder Ablehnung des Antrags kostenpflichtig ist. 
 
 
 
 
Meine Angaben sind vollständig und entsprechen der Wahrheit. 

 
 
 
Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Sie sind gemäß § 43 WaffG verpflichtet, dem Landratsamt Alb-Donau-Kreis als zuständige Behörde 
die zur Durchführung des Gesetzes erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Zur Prüfung Ihrer 
waffenrechtlichen Zuverlässigkeit und Eignung holt die Behörde eine unbeschränkte Auskunft aus 
dem Bundeszentralregister, eine Auskunft aus dem zentralen staatsanwaltschaftlichen 
Verfahrensregister und Stellungnahmen der örtlichen Polizeidienststelle sowie ggf. anderer 
öffentlichen Stellen ein. 
 
 
 
 

 
     _______________________________                         ________________________________ 
                     Ort und Datum               Unterschrift des Antragstellers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


